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Die meisten Betroffenen und VerfahrensberaterIn-
nen sind inzwischen gut informiert und wissen, dass
die Bundesrepublik Deutschland vor der materiel-
len Prüfung eines Asylantrages erst einmal prüft, ob
nach dieser Verordnung nicht vielleicht ein anderer
Mitgliedstaat der Europäischen Union für die Prü-
fung des Asylantrages zuständig sein könnte. Die
RechtsanwältInnen und RichterInnen sind inzwi-
schen ebenfalls gut informiert und wissen, dass die
konkrete gesetzgeberische Ausgestaltung des Ver-
waltungs- und Gerichtsverfahrens zu Entscheidun-
gen nach der Dublin-II-VO, wie sie in den §§ 18,
27a, 31, 34a AsylVfG vorgenommen worden ist,
ernstzunehmende verfassungsrechtliche Bedenken
aufwirft. So verwundert es auch nicht, dass das
Bundesverfassungsgericht seit September 2009
inzwischen acht Verfassungsbeschwerden zur Prü-
fung angenommen hat, die auf die Aussetzung von
Dublin-Überstellungen in den jeweiligen Fällen zie-
len. Die Entscheidung über diese Verfassungsbe-
schwerden wird im Sommer dieses Jahres erwartet. 

Was ist Dublin- II?

Wer diese Frage beantworten will, dem hilft viel-
leicht zunächst ein Vergleich mit der innerdeutschen
Rechtslage – aber auch nur „zunächst“. 

Asylsuchende, die sich in Deutschland an eine
Außenstelle des Bundesamtes für Migrationund
Flüchtlinge (BAMF) wenden, um dort einen Asylan-
trag zu stellen, können sich
diese aus den insgesamt 22
Außenstellen frei auswählen.
Damit ist aber nicht gesagt,
dass das Asylverfahren auch
in der ausgewählten Außen-
stelle durchgeführt wird und
eine Unterbringung in der
angeschlossenen Erstaufnahmeeinrichtung stattfin-
det. Welche Erstaufnahmeeinrichtung und Außen-
stelle des Bundesamtes zuständig sind, wird näm-

lich letztlich mit Hilfe des bundesweiten Vertei-
lungssystems EASY (Abkürzung für: Erstverteilung
von Asylbewerbern) ermittelt und im Rahmen einer
Verwaltungsentscheidung nach § 22 Abs. 1 S. 2 i.Vm.
§ 46 Abs. 1 und 2 AsylVfG festgelegt. Der Ort der
Äußerung des Asylersuchens spielt dabei nur dann
eine Rolle, wenn die Außenstelle, an die sich die
oder der Asylsuchende gewendet hat, nach den Kri-
terien des EASY-Verfahrens ohnehin zuständig wäre
(vgl. § 46 Abs. 1 S. 1 AsylVfG).

Dem EASY-Verteilungssystem liegen Kriterien wie
Herkunftsländerschwerpunkte bestimmter Außen-
stellen und die aktuelle Ausschöpfung der Aufnah-
mekontingente der Bundesländer zugrunde. Famili-
äre Bindungen bleiben grundsätzlich völlig unbe-
rücksichtigt (Ausnahme: § 46 Abs. 3 S. 2 AsylVfG;
außerdem wird in Fällen, in denen es um die Kern-
familie geht, zuweilen von den Verteilungsstellen
außerhalb des EASY-Systems eine Lösung gesucht).
Im Rahmen des EASY-Systems wird also davon aus-
gegangen, dass Asylsuchende letztlich unter Hin-
nahme von Grundrechtseinschränkungen jedwede
Ortsfestlegung zu akzeptieren haben (vgl. auch § 55
Abs. 1 S. 2 AsylVfG). Wer schon einmal mit den
Betroffenen von Entscheidungen über die zuständi-
ge Außenstelle und Erstaufnahmeeinrichtung zu tun
hatte, der weiß, wie einschneidend diese Zustän-
digkeitsentscheidungen einerseits sind und wie
schlecht es andererseits um ihre gerichtliche
Angreifbarkeit bestellt ist.

In ähnlicher Weise könnte
man auch die Funktion der
Dublin-II-VO erklären: Wo
immer ein asylsuchender
Mensch in Europa erstmals
einen Asylantrag stellt oder
wo immer in Europa eine

Person, die bereits in einem Mitgliedstaat einen
Asylantrag gestellt hat, aufgegriffen wird, die
Dublin-II-VO liefert die Kriterien und Verfahrensbe-
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Am Rande des Rechts

Die Problematik der Dublin-II-Verordnung. Von Dominik Bender

Die Dublin-II-Verordnung liefert die
Kriterien, in welchen EU-Mitgliedstaa-
ten sich Betroffene aufhalten dürfen.
Alle anderen EU-Staaten sind 
dann tabu.
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stimmungen, nach denen festgestellt werden kann,
in welchem Mitgliedsstaat die oder der Betroffene
das Asylverfahren verfolgen darf und in welchem
Mitgliedsstaat sie beziehungsweise er sich folglich
(nur) aufhalten darf. Alle anderen Mitgliedsstaaten
sind dann „tabu“.

Wesentliche Unterschiede beider Systeme

So sehr der Vergleich zwischen dem EASY-Verfah-
ren und der Dublin-II-VO dem ersten Verständnis
dienen mag, so sehr täuscht der Vergleich aber über
wesentliche Unterschiede dieser beiden Systeme
hinweg. Während die Außenstellen des Bundesam-
tes sämtlich Verwaltungsuntergliederungen ein- und
derselben Bundesbehörde sind, haben die Asylbe-
hörden der EU-Mitgliedsstaaten nichts miteinander
zu tun. Während die Aner-
kennungspraxis dementspre-
chend innerhalb Deutsch-
lands meistens ähnlich ist,
fällt sie in den verschiedenen
Mitgliedstaaten der EU völlig
unterschiedlich aus. So
wurde beispielsweise im Jahr
2007 in Österreich ca. 70 Pro-
zent aller tschetschenischen
Asylsuchenden ein Schutzsta-
tus eingeräumt, während die Anerkennungsquote in
der Slowakei unter einen Prozent lag. 

Als weiteres Beispiel kann auf die in krasser Weise
divergierende Abschiebepraxis europäischer Staa-
ten, zum Beispiel in den Zentralirak, verwiesen wer-
den: Teilweise haben europäische Staaten Rük-
kübernahmeabkommen mit der irakischen Regie-
rung abgeschlossen und machen von diesen in
erheblichem Umfang Gebrauch (so zum Beispiel
Schweden). Teilweise hingegen ist die Abschiebung
irakischer Asylsuchender aus anderen Mitgliedsstaa-
ten der EU, zum Beispiel aus Deutschland, derzeit
grundsätzlich nicht möglich. 

Hinzu kommt jüngst der Umstand, dass bestimmte
Mitgliedsstaaten an den Außengrenzen der EU (zum
Beispiel Griechenland und Malta) derart hohe
Flüchtlingszahlen zu verzeichnen haben, dass die
Kapazitäten ihrer Infrastruktur für Asylsuchende
völlig überlastet sind und die Betroffenen zum Bei-
spiel in Obdach- und Einkommenslosigkeit leben,
sowie ohne jegliche gesundheitliche Mindestversor-
gung sich selbst überlassen sind – eine Problematik,
die innerhalb Deutschlands nicht auftritt.

Rechtliche Möglichkeiten

Zuletzt ist auch noch auf einen wesentlichen Struk-
turunterschied zwischen dem EASY-System und der
Dublin-II-VO hinzuweisen. Im Raum stehenden
Grundrechten, wie familiären Bindungen kann
überdies nach gewisser Zeit durch Korrekturent-
scheidungen (so genannte länderübergreifende
Umverteilung nach § 51 AsylVfG) Rechnung getra-
gen werden. Die Dublin-II-VO ist von ihrer Genese
und Struktur her völlig anders ausgerichtet: Sie
erkennt die Tragweite der (endgültigen) europäi-
schen Zuständigkeitsentscheidungen, billigt den
Betroffenen ausdrücklich Rechtsbehelfe gegen die
Zuständigkeitsentscheidungen zu (vgl. Art. 19 Abs.
2 S. 4 und Art. 20 Abs. 1 Buchst. e S. 5 D- II-VO)
und benennt im Rahmen der einzelnen Zuständig-

keitsregelungen ausdrücklich
Kriterien, bei denen sich gera-
dezu aufdrängt, dass die
Zuständigkeitsentscheidung
kein vom Betroffenen unge-
prüft hinzunehmendes bloßes
„Verwaltungsinternum“ sein
kann (vgl. zum Beispiel Art.
6-8 und Art. 15, in denen die
Pflicht zur Beachtung familiä-
rer Bindungen konstituiert

wird).

Nach alledem kann die Dublin-II-VO also zwar als
Zuständigkeitsbestimmungssystem beschrieben
werden; damit ist andererseits aber gerade nicht
gesagt, dass sich die Personen, über deren weiteres
Schicksal die Regelungen der Dublin-II-VO ent-
scheiden, nicht gegen die Zuständigkeitsbestim-
mung gerichtlich zur Wehr setzen und sich dabei
nicht auch auf eine Vielzahl individueller Rechte
berufen könnten.

Tatsächliche Schwierigkeiten bei der Kontrolle von
Überstellungs-Entscheidungen

Das Recht auf eine Kontrolle von Zuständigkeits-
beziehungsweise Überstellungs-Entscheidungen
nach der Dublin-II-VO ist aber nur dann etwas Wert,
wenn von ihm auch tatsächlich Gebrauch gemacht
werden kann. Hier beginnen die eigentlichen
Schwierigkeiten – oder besser gesagt: Widrigkeiten. 

Die erste tatsächliche Widrigkeit bei der Kontrolle
von Überstellungs-Entscheidungen nach der
Dublin-II-VO ist, dass die Entscheidungen grund-
sätzlich ohne jegliche Information des Betroffenen
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Asylsuchende erfahren nichts davon,
dass das Bundesamt in Wirklichkeit
einen anderen EU Mitgliedsstaat auf-
gefordert hat, sich für das Asylver-
fahren für zuständig zu erklären.
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vorbereitet werden. Das heißt: Asylsuchende, die, in
der für sie zuständigen Außenstelle, einen Asylan-
trag gestellt haben, erfahren nichts davon, dass das
Bundesamt im Hintergrund gar nicht eine Prüfung
des Asylantrages in Deutschland vorbereitet, son-
dern dass es in Wirklichkeit einen anderen Mit-
gliedstaat der EU aufgefordert hat, sich – zum Bei-
spiel weil die oder der Betroffene illegal über die
Außengrenze des betreffenden Mitgliedstaates in
die EU eingereist ist – für das Asylverfahren für
zuständig zu erklären. Aufgrund dieses Zustandes
der Desinformation sind die Betroffenen nicht in
der Lage, bestimmte für sie günstige Umstände, dass
es z. B. nahe Familienan-
gehörige in Deutschland
gibt, gegenüber dem
Bundesamt vorzutragen. 

Die zweite tatsächliche
Widrigkeit bei der Kontrol-
le von Überstellungs-Ent-
scheidungen nach der
Dublin-II-VO rührt daher, dass die Gesetzesvor-
schriften über das Verwaltungsverfahren (§ 31 Abs.
1 S. 4-6 und § 34a Abs. 1 AsylVfG) vom Bundesamt
in aller Regel so ausgelegt und angewendet werden,
dass der beziehungsweise die Betroffene von der
Überstellungsentscheidung des Bundesamtes erst in
den frühen Morgenstunden des Überstellungstages
und unter Umgehung einer beziehungsweise eines
gegebenenfalls beauftragten Bevollmächtigten
erfährt.

Baurechtliche Parallelüberlegung

Würde man diese Situation auf einen anderen
Bereich des Öffentlichen Rechts, nämlich das Bau-
recht, übertragen, wäre folgender Geschehensablauf
denkbar: Das Bauamt hält den Abriss eines seiner
Ansicht nach illegal errichteten Hauses für notwendig
und erlässt eine Abrissverfügung. Diese Abrissverfü-
gung wird allerdings erst am Morgen des geplanten
Hausabrisses an die Bewohner des Hauses bekannt
gegeben, und zwar nicht durch die MitarbeiterInnen
des Bauamtes, sondern durch die MitarbeiterInnen
des mit dem Abriss beauftragten städtischen Bauho-
fes. Nach der Übergabe der Abrissverfügung wird
sofort mit den Abbrucharbeiten begonnen. Was im
Baurecht mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem
Aufschrei von Betroffenen und RichterInnen führen
würde, gehört im Asylrecht seit Jahren zur ständigen
Verwaltungspraxis, die sich dabei auch durchaus auf
die Gesetzeslage berufen kann. 

Mit der baurechtlichen Parallelüberlegung ist
zugleich auch noch die dritte tatsächliche Widrigkeit
angesprochen: Die Verwaltungsentscheidung, mit
der Dublin-Überstellungen gegenüber den Betroffe-
nen bekannt gegeben werden, ist nämlich als so
genannte Abschiebungsanordnung ausgestaltet, was
– im Unterschied zur Abschiebungsandrohung –
bedeutet, dass dem Betroffenen keine Ausreisefrist
gesetzt und damit auch keine Gelegenheit zur frei-
willigen Ausreise gegeben wird. Die Überstellung ist
damit zwingend als Abschiebung, das heißt als
Durchsetzung der Ausreisepflicht durch Einsatz
Dritter, durchzuführen.1

Rechtliche Schwierigkeiten bei
der Kontrolle von 
Überstellungs-Entscheidungen

Als würden die tatsächlichen
Widrigkeiten die Betroffenen,
die VerfahrensberaterInnen und
die RechtsanwältInnen nicht
schon vor genug Probleme stel-

len, gesellen sich noch folgenreiche rechtliche
Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Zuständig-
keits- und Überstellungs-Entscheidungen nach der
Dublin-II-VO hinzu.

Im Zentrum steht dabei die Vorschrift des § 34a Abs.
2 AsylVfG. Dieser Paragraf normiert, dass die von
Überstellungsentscheidungen betroffenen Men-
schen zwar gegen die Überstellungsentscheidung
Klage erheben, aber nicht um Eilrechtsschutz nach-
suchen dürfen. Die Regelung würde, konsequent
angewandt, bedeuten, dass die Betroffenen ihre
Klage immer vom Ausland aus weiter verfolgen
müssten. Eine vorläufige Aussetzung der Überstel-
lungsentscheidung durch ein deutsches Gericht - so
dass der Betroffene den Ausgang des Klageverfah-
rens in Deutschland abwarten kann - , sieht das
Gesetz nicht vor. Um noch einmal die oben gezoge-
ne Parallele zu einer Abrissverfügung heranzuzie-
hen: Gäbe es eine entsprechende Vorschrift auch im
Baurecht, dann könnten die betroffenen Hausbe-
wohner nicht einmal einen Stopp des sofort voll-
ziehbaren Hausabrisses im Wege eines Eilverfahrens
erreichen; sie wären einzig und allein darauf ver-
wiesen, die Rechtmäßigkeit der Abrissverfügung in
einem Klageverfahren überprüfen zu lassen, zu des-
sen Abschluss es mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit erst nach dem Abschluss der
Abrissarbeiten kommen wurde.

d u b l i n  I I
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Die Überstellung ist damit zwingend
als Abschiebung, das heißt als Durch-
setzung der Ausreisepflicht durch Ein-
satz Dritter, durchzuführen.
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1 Im Aufenthalts-

recht gibt es übrigens

auch eine solche

Regelung, vgl. § 58a

AufenthG, die aber

nur für extreme Aus-

nahmefälle, in

denen es zum Bei-

spiel um Terroristen

oder „Haßprediger“

geht, gilt.
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Ausblick

Vor dem Hintergrund der dargestellten Fragen und
Probleme, die die Dublin-II-VO aufwirft, darf mit
Spannung den angesprochenen, im Sommer anste-
henden Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts entgegengesehen werden. Den Betroffenen
ist jedenfalls dringend zu raten, den Umstand, ob
ein Dublin-Verfahren läuft, frühzeitig aufzuklären
und möglichst schnell zu klären, ob nicht rechtliche
Schritte Erfolg versprechen könnten. Dabei ist es
wichtig zu betonen, dass Erfolgschancen längst
nicht nur im Hinblick auf die vielbeachtete „Grie-
chenland-Problematik“ bestehen. Es sind stattdes-
sen zahlreiche andere Zielstaaten der Überstellung
und Fallkonstellationen denkbar, bei denen sich ein
Vorgehen lohnen kann.<

Angesichts der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht

in mehreren Eilentscheidungen Dublin II-Abschiebungen

nach Griechenland ausgesetzt hat und Dublin II auch in

Europa immer umstrittener ist, hat das „Welcome to Europe”-

Netzwerk eine Kampagne initiiert, um für Deutschland eine

Ende aller Abschiebungen nach Griechenland zu erreichen

und damit einen Beitrag zum Ende des Dublin II-Systems zu

leisten. Weitere Informationen  http://dublin2.info
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indestens zwei Regelungen machen es Asyl-

suchenden ebenso w ie anerkannten Flücht-

lingen grundsätzlich unmöglich, ihr europäi-

sches Erstaufnahmeland zu verlassen: Erstens das in

der Dublin-II-Verordnung von 2003 ge regelte Verbot

der wiederholten Asylantragstellung in unterschied-

lichen europäischen Ländern. Und zweitens der Aus-

schluss anerkannter Flüchtlinge  vom Recht auf

Weiterwanderung innerhalb der Europäischen Union.

Den Betroffenen droht also in a ller Regel e ine inner-

europäische Abschiebung zurück ins Erstaufnahme-

land. 

Für unbegleitete Minderjährige gelten jedoch einige

wenige Ausnahmen: Wenn es e inen Familienangehö-

rigen gibt, der sich in e inem Dublin-Staat aufhä lt, ist

dieser Staat für das Asylverfahren eines unbegleiteten

Minderjährigen zuständig (Art. 6 und 15 Abs. 3

Dublin-II-VO). Gibt es keine solche  Person, ist der

Staat zuständig, in dem e r stm a ls ein Asylantrag

gestellt wurde, und das muss nicht unbedingt der

Einreisestaat sein. Außerdem werden unbegleitete

Minderjährige, falls sie  nach Deutschland weiterflie-

hen, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

im Gegensatz zu den me isten volljährigen Flüchtlin-

gen nicht nach Griechenland oder Malta zurückge-

schickt, w eil das Bundesamt derzeit davon ausgeht,

dass die  Betroffenen in diesen Ländern unzumutba-

ren Lebensbedingungen ausgesetzt wären. 

Ist Weiterflucht a lso in engen Grenzen doch möglich?

Die  Beantwortung dieser Frage hängt, w ie der folgen-

de  reale Einzelfall1 veranschaulichen soll, ganz maß-

geblich davon ab, welches Alter den Betroffenen von

den deutschen Behörden zugeschrieben w ird. 

Im März 2009 meldet sich Sansilia  aus Eritrea bei der

deutschen Polizei a ls Asylsuchender und gibt an, 16

Jahre alt zu se in. Der Polizeibeamte hält das für ge lo-

gen und notiert e in fiktives Geburtsdatum, nach dem

Sansilia gerade 18 Jahre alt w äre. Die Erstaufnahme-

einrichtung, an die ihn die Polizei daraufhin weiterle i-

tet, verständigt allerdings das Jugendamt. Die Mitar-

beiterin dort glaubt ihm, dass er e rst 16 Jahre alt ist

und bringt ihn in e inem Kinderheim unter. Nach eini-

gen Wochen stellt sich heraus, dass Sansilia über

Malta e ingereist und dort unter e inem anderen

Geburtsdatum registriert ist. Demnach wäre er bereits

volljährig. Das Jugendamt beendet die Heimunterbrin-

gung und schickt ihn als Volljährigen zurück in die

Erstaufnahmeeinrichtung für erwachsene Flüchtlinge

und Familien. 

Währenddessen hat das Bundesamt bereits e in so

genannten Dublinverfahren eingele itet, und von der

Ausländerbehörde  sind be reits alle  Vorkehrungen für

eine Abschiebung nach Malta getroffen. Sansilia

schafft es jedoch, sich seine Geburtsurkunde aus

Eritrea  schicken zu lassen, die  be sagt, dass er erst 16

Jahre alt ist. Das Jugendamt nimmt ihn daraufhin w ie-

der in Obhut, die Urkunde w ird vom Bundesamt auf

Echtheit geprüft. Alle Be teiligten w issen, w ie w ichtig

die Klärung der Altersfrage ist, denn nach der Praxis

des Bundesamtes werden Asylsuchende unter 18 Jah-

ren nicht nach Malta abgeschoben. 

Allerdings kommt das Bundesamt ba ld zu dem Ergeb-

nis, gar nicht fe stste llen zu können, ob die Urkunde

echt ode r gefälscht ist; daher ble ibt sie  für das

Bundesamt „unberücksichtigt“. Noch am selben Tag

erklärt das Jugendamt den Jungen wieder für volljäh-

rig, er muss das Kinde rhe im verlassen. Die Abschie-

bung nach Malta  kann aber dennoch in letzter Minute

verhindert werden, weil bei Sansilia e ine schwere,

behandlungsbedürftige Krankheit diagnostiziert w ird,

e in Umstand, der das Bundesamt ebenfalls von

Abschiebungen nach Malta  absehen lässt. Drei Mona-

te nach dieser Entscheidung kommt das Familienge-

richt zu dem Schluss, dass Sansilia minde rjährig ist. Er

kehrt zurück in e in Kinderhe im und wird bald darauf

vom Bundesamt als Flüchtling anerkannt.

Das Hin und Her darüber, w elches Alter Sansilia

zuzuschreiben sei, führte zu einem Hin und Her

bezüglich der Aufnahmebedingungen und – vie l e in-

[Quelle: "Hinterland"-Magazin des Bayerischen Flüchtlingsrates,
Ausgabe Nr. 14, abrufbar unter www.hinterland-magazin.de]
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schneidender – zu einer ständig wechselnden Ein-

schätzung darüber, ob er in Deutschland bleiben

kann oder abgeschoben werden soll.

Als „Volljähriger“ lebte Sansilia in e iner Erstaufnahme-

einrichtung mit etwa 250 anderen Flüchtlingen. Dort

te ilte  er sich mit drei w eiteren Personen ein kle ines

Zimmer, er hatte keine Privatsphäre. Ein Schulbesuch

war nicht möglich. Die medizinische Versorgung war

auf Notfä lle  beschränkt, se ine Arztbesuche mussten

mühsam erkämpft werden. 

In der Zeit, in der ihm seine Altersangabe  geglaubt

wurde, lebte er demgegenüber in e iner Jugendhilfe-

einrichtung. Sansilia hatte das Glück, sich in e inem

Bundesland gemeldet zu haben, in dem auch 16- und

17-Jährige umgehend in e iner Jugendhilfeeinrichtung

in Obhut genommen werden. Dort wurde er von

PädagogInnen betreut, die ihn bei Arzt-, Behörden

und Anwaltsbesuchen begleiteten, konnte zur Schule

gehen, war krankenversichert und auch sonst sozial-

rechtlich deutschen Jugendlichen in diesem Heim

gleich gestellt. Von einer bundeseinheitlichen Rege-

lung kann diesbezüglich in der Bundesrepublik trotz

der Rücknahme des jahrzehntelang gepflegten Vorbe-

halts gegen die UN-Kinderrechtskonvention noch

lange nicht gesprochen werden.

Ausgerechnet die wohl schutzbedürftigsten Minder-

jährigen, nämlich die jenigen, die in Europa überhaupt

keine Verwandten haben, werden in die klassischen

Einreisestaaten Griechenland, Italien, Malta , Ungarn

und Polen zurück geschickt, w enn sie dort vor ihrer

Weiterflucht nach Deutschland einen Asylantrag

gestellt haben. Durchbrochen wird diese Regel nur

durch die ebenfa lls bereits e inle itend angesprochene

Praxis des Bundesamtes, unbegleitete Minderjährige

zumindest nicht nach Malta oder Griechenland abzu-

schieben. In diesen Fällen macht das Bundesamt von

seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch. Wer entscheidet

aber über die folgenschwere Frage , ob einem jungen

Menschen seine Angabe, minderjährig zu sein,

geglaubt w ird?

In den meisten Ländern ist das Jugendamt zumindest

an der Entscheidung zur Altersfestste llung beteiligt2.

In e inigen Ländern erfolgt die se hingegen routinemä-

ßig durch die Polizei oder die Ausländerbehörde.

Aber auch die Erstaufnahmeeinrichtung kann, w ie der

Fa ll Sansilias zeigt, e ine w ichtige Rolle sp ie len, so

dass man letztlich sagen muss, dass es für die Be trof-

fenen völlig undurchsichtig ist, w e r letztlich für die

Altersfestste llung verantwortlich ist. Dieses Problem

wird dadurch verstärkt, dass auch unklar ist, w ie eine

Altersfeststellung zu erfolgen hat. 

Die „Inaugenscheinnahme“ ist am weitesten verbrei-

tet, aber auch das Röntgen der Handwurzelknochen

oder die Untersuchung der Pubertätsentwicklung

kommen in einigen Ländern zum Einsatz. Inaugen-

scheinnahme kann bedeuten, dass e inE Behördenmit-

arbeiterIn den Jugendlichen betrachtet und auf Grund

des optischen Eindrucks ein Alter festsetzt. Eine sol-

che Einschätzung kann aber w illkürlich sein, denn e s

ist zum Beispiel schlicht unmöglich, auf diese Weise

eineN 17-JährigeN von eineR 18-Jährigen zu unter-

scheiden. 

Inaugenscheinnahme kann aber auch bedeuten, dass

einE PädagogIn oder e inE SozialarbeiterIn mehrere

ausführliche Gespräche mit deR Jugendlichen führt,

ihn/sie im Zweifelsfalle  in Obhut nehmen lässt und

den Eindruck, den die BetreuerInnen in der Einrich-

tung gewinnen, am Ende in seine/ihre Entscheidung

mit e infließen lässt. Zuverlässig ist auch diese Metho-

de nicht, aber sie  birgt immerhin die Chance, dass

Faktoren w ie Persönlichkeitsentw icklung und Hilfebe-

darf des jungen Menschen berücksichtigt werden –

zumal Jugendämter und Betreuungseinrichtungen in

der Rege l das Kindeswohl stärker im Blick haben. 

Höchst problematisch ist ausgerechnet die Methode,

deren Verfechter für sich in Anspruch nehmen,

besonders objektiv zu sein: Das Röntgen der Hand-

wurzelknochen soll Aufschluss über das Knochenalter

geben, und anhand von Tabellen soll so eine genaue

Bestimmung des Alters möglich sein. Pro Asyl gab

1995 ein Gutachten in Auftrag, das ergab, dass Kno-

chena lter und chronologisches Alter nur bei ungefähr

20-30% der Jugendlichen übereinstimmen und Abwei-

chungen von mehreren Jahren möglich sind. Auch

der 110. Deutsche Ärztetag verurteilte  2007 die Alters-

festste llung durch Röntgen der Handwurzelknochen

als „wissenschaftlich höchst umstritten“; die Methode

solle auf keinen Fall angewandt werden. 

Auf solche Kritik reagieren forensische Altersdiagno-

stikerInnen indem sie e ine Ausweitung medizinischer

Untersuchungen fordern, also neben dem Röntgen

mehrerer Körperteile  z.B. auch eine Untersuchung

der Zähne, der Schambehaarung, der Brust- und

Hodengröße et ceteras. Diese Methoden setzen die

Jugendlichen nicht nur e iner erhöhten Strahlenbela-

stung aus, sondern verletzen sie auch massiv in ihrer

Intimsphäre. Sie lösen auch das grundsätzliche Pro-
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blem nicht, dass Standardtabellen zur Entw icklung

von Jugendlichen zwar Durchschnittswerte liefern

können, aber für die Altersbestimmung konkreter Ein-

zelpersonen – zumal aus völlig ande ren Regionen der

Erde - ungeeignet sind.

Die Familiengerichte nehmen das von den Behörden

festgestellte  Alter in der Regel a ls gegeben hin. Auch

das Bundesamt geht seinerseits in der Regel davon

aus, dass das Alter korrekt ist, das vom Jugendamt,

der Polizei oder der Ausländerbehörde festgestellt

wurde. Eine eigene Altersfestste llung mitte ls Inaugen-

scheinnahme nimmt es nur dann vor, w enn der/die

zuständige MitarbeiterIn die/den BetroffeneN für

offensichtlich jünger oder älter hä lt.3 Dabei ist aller-

dings „dem Minderjährigenschutz dadurch Rechnung

zu tragen, dass im Zweifel zu Gunsten des/der

Betroffenen davon auszugehen ist, dass dieser das 16.

Lebensjahr noch nicht vollendet hat; daher ist auch

vom letztmöglichen Geburtsdatum (31.12.) des ange-

nommenen Geburtsjahres auszugehen“: Die  Daten im

Ausländerzentralregister quellen dem gegenüber gera-

dezu über mit Geburtsdaten, die auf den „1.1.“ lau-

ten. 

Für die Jugendlichen ist e s so unmöglich zu durch-

schauen, wer auf welcher Grundlage über ihr Alter

entscheiden darf und wo sie sich gegen eine fa lsche

Entscheidung zur Wehr setzen können - zumal e s

keine „letzte Instanz“ für die Altersfestste llung gibt

und es vorkommen kann, dass Jugendliche  bei ver-

schiedenen Behörden mit verschiedenen Geburtsda-

ten registriert ist. 

Inzw ischen hat die Altersfestste llung zudem auch

häufig e ine europäische Dimension. Im Falle  von

Sansilia war es zum Beispiel so, dass das beteiligte

Jugendamt nicht aufgrund seiner äußeren Ersche i-

nung oder e ines medizinischen Gutachtens, sondern

aufgrund der bekannt gewordenen Altersangabe in

Malta  die Einstufung als Minderjähriger revidierte (um

sie später aufgrund der Geburtsurkunde dann doch

w ieder vorzunehmen, siehe oben).

Bei der unbesehenen Übernahme  von Angaben zum

Geburtsdatum in anderen Dublin-Staaten sollte  aber

große Vorsicht geboten sein. Fragt man nämlich

Flüchtlinge, die sich in Deutschland als minderjährig

bezeichnen, obwohl sie  zuvor in anderen europäi-

schen Staaten als volljährig registriert wurden, w ie  es

dort zu einer falschen Altersangabe kam, hört man

plausible Erklärungen:

So w ird vie len Flüchtlingen ihr Alter von den Behör-

den aus Opportunitätsgründen schlicht nicht geglaubt

und ohne weitere Befragung oder Untersuchung ein

Geburtsdatum e ingetragen, demzufolge sie volljährig

sind. Auch werden die meisten nicht von Dolmet-

scherInnen in ihrer Muttersprache befragt, was zu

Fehlern führt, oder die Umrechnung aus den in den

Herkunftsländern gebräuchlichen Kalendersystemen

misslingt, w as auch in Deutschland vorkommt. Oft

werden die Personalien einer ganzen Gruppe notiert,

und einer der Flüchtlinge, der vie lle icht gebrochenes

Englisch spricht, macht die für die e igentlich Betroffe-

nen unüberprüfbaren Angaben. Sie haben keine  Mög-

lichkeit, die Angaben zu korrigieren, se lbst wenn sie

die Jahreszahl zu Gesicht bekommen und sie lesen

können. Gerade an den Mitte lmeerküsten sind die

wenigsten Ankommenden überhaupt noch körperlich

und psychisch in der Lage, solche Gespräche zu füh-

ren. In Ita lien machen sich Jugendliche  oft auch älter,

w eil sie  w issen, dass es dort für Asylsuchende keine

Sozia lhilfe gibt. Wer nicht hungern w ill, muss arbei-

ten, und wer e ine Arbeitserlaubnis bekommen w ill,

muss volljährig sein. In Malta „korrigierten“ in den

vergangenen Jahren vie le Jugendliche ihr Alter nach

oben, um schneller aus dem Gefängnis entlassen zu

werden. In Malta findet das Asylverfahren nämlich in

der Haft statt, und vor der Prüfung des Asy lbegehrens

w ird – ebenfa lls in Haft - das Alter übe rprüft, sofern

man sich als minderjährig bezeichnet. Da dies mehre-

re Monate dauern konnte , verlängerte sich die Haft

entsprechend. Viele Jugendliche sahen in e iner fal-

schen Altersangabe die einzige Möglichkeit, schneller

entlassen zu werden.

Demzufolge darf das Bundesamt die Altersangabe aus

einem anderen Staat nicht e infach übernehmen.

Wenn Zweifel an der Minderjährigkeit auftreten, ist

mit deR BetreuerIn bzw . Vormund Kontakt aufzuneh-

men, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. 

Wenn a ll dies berücksichtigt w ird, kann es auch

einem Jugendlichen, der in e inem anderen Dublin-

Staat als volljährig registriert wurde, gelingen, in

Deutschland weiter a ls Jugendlicher angesehen zu

werden. In Dublin-Fällen, die sich um die Zielstaaten

Malta und Griechenland drehen, oder in Fällen, in

denen im europäischen Erstaufnahmeland noch kein

Asylantrag gestellt wurde, bedeutet das dann, dass

eine Abschiebung abgewendet werden kann. 
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Droht trotz alledem die Abschiebung, sollten zumin-

dest die Möglichkeiten genutzt werden, e ine am Kin-

deswohl orientierte Verfahrensgesta ltung einzufordern

und so zumindest e ine erneute Rückkehr in Armut

und Obdachlosigkeit zu verhindern. Insbesondere in

Fällen, in denen Minderjährige in e inen Dublin-Staat

überstellt werden, in denen sie ge rade nicht a ls min-

derjährig registriert sind (Überstellung „in die Volljäh-

rigkeit“), sollten Vormund, ErgänzungspflegerIn und

die zuständige Jugendhilfeeinrichtung darauf insistie-

ren, dass die Altersangabe dort korrigiert und der/die

Betroffene minderjährigengerecht behandelt w ird. Das

schließt die Unterbringung in e iner Jugendhilfeein-

richtung und die Benennung eines Vormundes mit

e in. 

Diese Ansprüche formuliert auch das Bundesamt in

seinem Working Paper 26 von 20084,  wonach zu-

nächst „Betreuer bzw . Vormünder über die Durchfüh-

rung des 'Dublinverfahrens' angemessen zu informie-

ren“ seien. Weiterhin soll „ein adäquater Empfang des

Minderjährigen im zuständigen Mitgliedstaat ermög-

licht werden“. Was ein „adäquater Empfang“ ist, w ird

allerdings nicht weiter ausgeführt. Als Maßstab kann

aber das ge lten, w as bei Abschiebungen von Minder-

jährigen ins Herkunftsland gilt. Hier heißt es in dem

Working Paper: „Generell gilt der Grundsatz, dass

unbegleitete Kinde r und Jugendliche nur dann abge-

schoben werden sollen, w enn eine Betreuung der

Minderjährigen im Herkunftsland sichergestellt ist.“

Eine  Formulierung w ie sie  auch die EU in ihren Rük-

kführungsrichtlinie, der Europäische  Rat zum Umgang

mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen5, der

UN-Kinderrechtsausschusses6 sow ie der UNHCR7

pflegt.

Der Minderjährigenschutz spielt in Dublin-Fällen eine

besondere Rolle . Dies wird alle in schon daran deut-

lich, dass die Betroffenen nach den Verfahrensstan-

dards, die sich das Bundesamt selbst gesetzt hat, bes-

ser zu informieren sind als es bei Dublinverfahren

von Volljährigen üblich ist. Wenn im Zielstaat allge-

mein oder zumindest im konkreten Fall katastrophale

Lebensverhältnisse drohen, können Überstellungen

von Minderjährigen zum Teil verhindert werden. Ist

dies nicht möglich, kann dort wenigstens e ine min-

derjährigengerechte Betreuung und Unterbringung

gefordert werden. Das a lles setzt aber voraus, dass

die beteiligten Behörden dem/der Jugendlichen glau-

ben, dass er/sie minderjährig ist. Nur dann kann die

Weiterflucht von unbegleiteten Minderjährigen inner-

halb Europas in vie len Fä llen doch noch ein gutes
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